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Übersicht über Immissionsgrenz-, Auslöse- und Richtwerte im Bereich des Lärmschutzes 
 
Die EU-Umgebungslärmrichtlinie selbst beinhaltet keine Immissionsgrenz-, Auslöse- oder Richtwerte. Vielmehr sind diese im 
deutschen Fachrecht verankert. Im Folgenden ist einer Übersicht der wesentlichen geltenden nationalen Werte dargestellt. Hinweis: 
Die angegebenen Lärmpegel beziehen sich jeweils auf die Beurteilungszeiträume Tag/Nacht, wobei der Tagzeitraum als die Zeit von 
06:00 – 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum als die Zeit 22:00 – 06:00 Uhr festgelegt ist. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren 
als die strategischen Lärmkarten zur Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als 
LDEN und LNIGHT dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prüfung der Immissionsgrenz- und -richtwerte Berechnungen für 
den jeweiligen Immissionsort notwendig. 

 

Geltungsbereich Grenzwerte für Neubau 
oder wesentliche 

Änderung von Straßen 
und Schienenwegen 

(Lärmvorsorge)1  

 
 

Tag / Nacht [dB(A)] 

Auslösewerte für die 
Lärmsanierung an 

Straßen in Baulast des 
Bundes2 sowie an 

Schienenwegen des 

Bundes3  

 

Tag / Nacht [dB(A)] 

Richtwerte für 
straßenverkehrsrechtliche 
Lärmschutzmaßnahmen4  

 
 

 
 

Tag / Nacht [dB(A)] 

Immissionsrichtwerte 
zur Beurteilung von 

industriellen Anlagen5 
 
 

 
 

Tag / Nacht [dB(A)] 

Krankenhäuser, 
Schulen 

57/47 64/54 70/60 45/35 (für 
Krankenhäuser) 

Reines (WR) und 
Allgemeines 
Wohngebiet (WA) 

59/49 64/54 70/60 50/35 (WR 
55/40 (WA) 

Dorf-/Kern- /Mischgebiet 64/54 66/56 72/62 60/45 

Urbanes Gebiet 64/54 -  -  63/45 

Gewerbegebiet 69/59 72/62 75/65 65/50 

 
  

Anlage 1  
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Für die städtebauliche Planung werden üblicherweise die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 Beiblatt 1 
„Schallschutz im Städtebau“ herangezogen6. 
 

Geltungsbereich  Orientierungswert tags [dB(A)] Orientierungswert nachts [dB(A)]7 

reine Wohngebiete, 
Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete  

50 40 bzw. 35 

Allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete, 
Campingplatzgebiete  

55 45 bzw. 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, 
Parkanlagen  

55 55 

Besondere Wohngebiete  60 45 bzw. 40 

Dorfgebiete, Mischgebiete  60 50 bzw. 45 

Kerngebiete, Gewerbegebiete 65 55 bzw. 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 

  

 


